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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 923/2012 DER KOMMISSION 
vom 26. September 2012 

zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften 
für Dienste und Verfahren der Flugsicherung  

SERA 
 
Artikel 11 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 4. Dezember 2012 
(2) Abweichend von Absatz 1 zweiter Unterabsatz können die 

Mitgliedstaaten beschließen, die Bestimmungen dieser Verordnung 
bis zum 4. Dezember 2014 nicht anzuwenden 

 
Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 
 
117. „Segelflugzeug“: ein Luftfahrzeug, schwerer als Luft, das seinen 
Auftrieb im Flug durch dynamische Luftkräfte an  feststehenden Flächen 
erhält und dessen freier Flug nicht  von einem Motorantrieb abhängt, 
einschließlich Hängegleiter, Gleitschirme und vergleichbare Luftfahrzeuge 
 
SERA.3210 Ausweichregeln 
a) Das Luftfahrzeug, das nicht auszuweichen hat, muss seinen Kurs und 

seine Geschwindigkeit beibehalten. 
 

b)Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das erkennbar in      
seiner Manövrierfähigkeit behindert ist, auszuweichen. 
 
c) Ein Luftfahrzeug, das gemäß den nachstehenden Regeln verpflichtet ist, 
einem anderen Luftfahrzeug auszuweichen, hat es zu vermeiden, über, 
unter oder vor dem anderen Luftfahrzeug vorbeizufliegen, außer wenn es 
in ausreichendem Abstand vorbeifliegt und die Auswirkungen einer 
Wirbelschleppenturbulenz berücksichtigt werden. 
 

1. Annäherung im Gegenflug.  
Nähern sich zwei Luftfahrzeuge im Gegenflug oder nahezu im 
Gegenflug, haben beide, wenn die Gefahr eines Zusammenstoßes 
besteht, nach rechts auszuweichen. 

2. Kreuzen der Flugrichtung. Kreuzen sich die Flugrichtungen zweier 
Luftfahrzeuge in nahezu gleicher Höhe, so hat das Luftfahrzeug, bei 



dem sich das andere Luftfahrzeug auf der rechten Seite befindet, 
auszuweichen; jedoch haben stets auszuweichen 

• motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, den 
Luftschiffen, Segelflugzeugen und Ballonen; 

• Luftschiffe den Segelflugzeugen und Ballonen; 
• motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, den 

Luftschiffen, Segelflugzeugen und Ballonen; 
• Luftschiffe den Segelflugzeugen und Ballonen; 
• Segelflugzeuge den Ballonen; 
• motorgetriebene Luftfahrzeuge den Luftfahrzeugen, die andere 

Luftfahrzeuge oder Gegenstände erkennbar schleppen 
 

3. Überholen. Ein überholendes Luftfahrzeug ist ein Luftfahrzeug, das 
sich einem anderen Luftfahrzeug von rückwärts  in einer 
Flugrichtung nähert, die einen Winkel von weniger als 70 Grad mit 
der Symmetrieebene des letzteren  Luftfahrzeugs bildet, d. h. sich in 
einer solchen Position bezüglich des anderen Luftfahrzeugs befindet, 
dass bei Nacht weder die linken (backbordseitigen) noch die rechten 
(steuerbordseitigen) Positionslichter gesehen werden  könnten. Ein 
Luftfahrzeug, das überholt wird, hat nicht auszuweichen oder seinen 
Kurs zu ändern, und das  überholende Luftfahrzeug hat sowohl im 
Steigflug als auch im Sinkflug oder Horizontalflug den Flugweg des  
anderen zu meiden und seinen Kurses nach rechts zu ändern; dies 
gilt ungeachtet einer anschließenden Veränderung der relativen 
Position der beiden Luftfahrzeuge zueinander, bis das überholende 
Luftfahrzeug das andere ganz  überholt und ausreichenden Abstand 
zu ihm hat. 

• Überholende Segelflugzeuge. Ein Segelflugzeug, das ein anderes 
Segelflugzeug überholt, darf nach rechts oder nach links 
ausweichen. 
 

4. Landung. Ein im Flug befindliches oder am Boden bzw. auf dem 
Wasser betriebenes Luftfahrzeug, hat einem Luftfahrzeug, das 
landet oder sich im Endteil des Landeanflugs befindet, 
auszuweichen. 

• Von mehreren einen Flugplatz oder einen Einsatzort gleichzeitig zur 
Landung anfliegenden Luftfahrzeugen hat das höher fliegende dem 
tiefer fliegenden Luftfahrzeug auszuweichen; jedoch darf das tiefer 
fliegende Luftfahrzeug ein anderes Luftfahrzeug, das sich im Endteil 
des Landeanflugs befindet, nicht unterschneiden oder über  holen. 

• Motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, haben 
Segelflugzeugen in jedem Fall aus zuweichen.  

•  Notlandung. Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das 
erkennbar zur Landung gezwungen ist, auszuweichen. 
 

5. Start. Ein Luftfahrzeug, das sich auf dem Rollfeld eines Flugplatzes 
bewegt, hat anderen Luftfahrzeugen, die starten oder im Begriff sind 
zu starten, Vorfahrt zu gewähren. 


